
Dr. med. Hubert Maiwald, 
Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen, 
Umweltmediziner
Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München

Trinkwasserverordnung im Stadtgebiet München – 
Erfahrungen der Münchner Gesundheitsbehörde 

mit der praktischen Umsetzung 

Vollzug der TrinkwV - Erfahrungsaustausch 
Bauzentrum, 5. November 2013



2

1. Gesundh. Gefährdung aus Trinkwasser (TW)

2. Organisation und Aufgaben des für den Vollzug der 
Trinkwasserverordnung zuständigen Sachgebietes

3. Trinkwasserüberwachung von öffentlichen 
Einrichtungen nach gesundh. begründeten Prioritäten 

3. Praktische Umsetzung der TW-Untersuchung 

Vorstellung des aktualisierten Internetauftrittes:
- Informationsmaterialien, 
- Laborliste, 
- Anzeige von Grenz- und/oder
  Maßnahmenwertüberschreitungen, 
- Checklisten Legionellenkontamination-Maßnahmen  

4. Ihre Fragen...

Überblick über Referat,
5.11.2013, 16.20-16.40 
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Internationale Weltwassersituation

• Eine hygienische und sichere 
Trinkwasserversorgung ist vermutlich der 
entscheidende Beitrag zur Gesundheit und 
Seuchenvermeidung

• Weltweit jeder 6. Mensch ( = 1,2 Milliarden) 
ohne Zugang zu Trinkwasser 

• Die Hälfte der Menschheit ohne Latrinen bzw. 
Abwasserentsorgung

• Alle 15 Sekunden stirbt in Entwicklungsländern 
ein Kind an Durchfall, zumeist durch 
schmutziges TW verursacht
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Sauberes Trinkwasser ist nicht selbstverständlich

➢Mikrobiologische Belastungen 
 bei der TW-Versorgung

➢Chemische TW-Verunreinigungen 
 durch Belastungen aus der Hausinstallation

➢Infektionsgefahren durch Legionellen
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Trinkwasserseuchen (Rückblick) 

    19. Jhdrt. "das Jahrhundert der Trinkwasserseuchen“: 
• Hamburg 1892: Cholera 16.000 Erkr. / 9.000 Tote
• Gelsenkirchen 1901: Typhus 3.200 Erkr. / 350 Tote 

• Pforzheim 1919: 4.000 Erkrankte / 400 Tote 
• Hagen 1956: 500 Erkrankte 
• Ismaning/München 1979/80: 2.450 Erkrankte 

• Worchester (England) 1969-71: Hepatitis A 1.200 Erkr. 
• Milwaukee (USA) 1993: Cryptosporidien 400.000 Erkr. 
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Schwermetalle im Trinkwasser

Abgabe von Blei, Kupfer und Nickel aus der Hausinstallation 
in das TW:  
- Installationsmaterial (Korrosion metallischer Werkstoffe)
- Verweilzeit des Wassers in der Installation 

    (gemessene Konzentration unterscheiden sich deutlich, je nachdem 
wie lange das Wasser Kontakt mit den Installatiosmaterialien hatte)

Bewertung von Grenzwertüberschreitungen:

Gesundheitliche Trinkwassergrenzwerte gem. TrinkwV 
2001 sind so festgelegt, dass die tägliche Aufnahme der 
entsprechenden Stoffmenge mit zwei Liter Wasser ohne 
jedes Risiko lebenslang gesundheitlich duldbar ist. 
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Metallkonzentrationen In HI-Proben (LGL 2005)
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Infektionsgefahren durch Legionellen

- Legionellenerkrankungen

- Was sind Legionellen ?

 - Welche Erkrankungen 

   werden ausgelöst ?

 - Übertragungswege

 - Mögliche Schutzmaßnahmen

Die stille Gefahr aus der Wasserleitung 
Legionellen-Alarm in mehr als 800 Häusern
(TZ, München, 19.10.2012)

 Bakterien im Leitungswasser Legionellen-Alarm im Wohnblock!
Im gleichen Wohnblock, der kürzlich wegen verkeimtem Wasser in den 
Schlagzeilen war, wurden jetzt Legionellen festgestellt.
(AZ, München, 17.05.2013)

Gefährliche Bakterien im Trinkwasser 
Legionellen in 3500 Münchner Wohnanlagen
(TZ und Münchner Merkur, 1.7.2013).
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Was sind Legionellen und wo kommen sie vor?

Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in unserer Umwelt 
beheimatet sind: Grund-, Oberflächenwasser, Fließgewässern, 
feuchten Böden, Schlamm, Kompost

Konzentration der Legionellen im Wasser ist temperaturabhängig: 

Trinkwasser stammt vorwiegend aus Grundwasser. 

Im Kaltwasser können daher gelegentlich einige wenige Legionellen 
vorkommen,die aber unbedenklich sind.

zwischen 25° C und 45° C optimale Vermehrungsbedingungen

(unter ungünstigen Bedingungen hohe Legionellenzahlen !)

oberhalb von 60° C werden sie weitgehend abgetötet. 



10

Wie infiziert sich der Mensch mit Legionellen?

Ein Infektionsrisiko besteht insbesondere, wenn 
kleinste legionellenhaltige Wassertröpfchen (Aerosole) 
in die Lunge aufgenommen werden. 

Aerosole entstehen, wo Wasser fein zerstäubt wird.
U.a. 

➢beim Duschen
➢in Whirlpools
➢künstliche Wasserfällen, Fontänen, Rutschen, Prallduschen; 
➢an Zierbrunnen; 
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Welche Erkrankungen verursachen Legionellen (1/2) ?

1. „Legionärskrankheit“ 
➢beginnt in der Regel 2 bis 10 Tage nach Erregeraufnahme mit 

grippeartige Symptomen wie z. B. Glieder- und Kopfschmerzen 
und Reizhusten.

➢Dann folgt eine Lungenentzündung mit Schmerzen im Brustraum, 
Schüttelfrost, hohem Fieber. 

➢Bei schweren Krankheitsverläufen treten als Symptome 
Benommenheit und Verwirrtheit hinzu. 

➢Unbehandelt kann die Legionärskrankheit tödlich verlaufen.
➢Nach vorsichtigen Schätzungen sind in Deutschland 

6.000 – 10.000 Pneumonien Legionellen-bedingt 
mit ca. 15 % Letalität  !

➢Meldezahlen mit deutlicher „Dunkelziffer“
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Welche Erkrankungen verursachen Legionellen (2/2) ?

2. „Pontiac-Fieber“ 
➢Sehr viel häufiger vorkommend
➢Beginnt innerhalb von 2 Tagen nach Aufnahme der Legionellen
➢Grippeähnliche Erkrankung mit Kopf-, Gliederschmerzen, Husten 
und Fieber
➢Abklingen der Beschwerden binnen weniger Tage auch 
unbehandelt

➢daher zumeist nicht diagnostizierte Infektion !
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Zahlenangaben zu Legionellen-Erkrankungen

Nach Hochrechnung CAPNETZ-Pneumonie-Studie 
(CAPNETZ:  Kompetenznetzwerk „Ambulant erworbene Pneumonie“) 

800.000 ambulant erworbene Pneumonien (Lungenentzündungen) 
pro Jahr in Deutschland (81 Mill.Einw.); 

ca. 4 % der ambulanten Pneumonien durch Legionellen verursacht 

rund 32.000 Legionellen - Pneumonien

ca. 6% der Erkrankungen enden tödlich,  

das sind ca. 1920 Fälle pro Jahr. 
(Quelle: BMG, Drucksache 530/10 Begründung zur Trinkwasserverordnung).

Auf die Einwohnerzahl Münchens (1,44 Mill.Einw.) gerechnet: 

rund 560 Legionellen - Pneumonien (gemeldet nach IfSG ca. 40)

ca. 33 Todesfälle 
Anmerkung: Bei ca. 5-10 % der Bevölkerung sind Legionellen-Antikörper                

nachweisbar, als Zeichen einer früheren Exposition
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Risikogruppen:
➢Ältere Menschen (besonders Männer)
➢Lungenvorerkrankte
➢Raucher
➢Abwehrgeschwächte 

(Immunkrankheiten, 
Chemotherapien)

➢Menschen mit chron. Erkrankungen 
(u.a. Krebsleiden)

Keine Übertragung von Mensch zu 
Mensch !

Wer ist besonders gefährdet ?
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„Treffen kann's jeden“
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Rechtsanspruch (!) der Verbraucher auf Auskunft über die 
Trinkwasserbeschaffenheit in Gebäuden

Information der Verbraucher nach § 21 TrinkwV
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Was tut die Überwachungsbehörde ?

• - Ermittlung bei L.-Erkrankungen nach IfSG
• - Vollzug der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).
•
• Ziel: vorbeugender Gesundheitsschutz

Wir wollen L.-Erkrankungen verhindern ! 
Kein Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion, 
Keine Klärung von „Schuldfragen“ o.ä.

•

• Grundlage für unser Handeln sind Vorgaben 
von Gesetzgeber, Bundesbehörden, 
Fachkommissionen, techn. Regelwerke

•
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Aufgaben für 2 Ärzte, 2 Gesundheitsingenieure, 
5 Hygienekontrolleure, 1 Verwaltungskraft 

Hygieneüberprüfung und -beratung (bis 2011):
• Trinkwasserversorgungsanlagen 35 %
• Bäder 21 %
• Freibadegewässer   6 %
• Massenveranstaltungen   9 %
• Gemeinschaftseinrichtungen   6 %
• Öffentliche Anlagen   4 %
• Gesundheits- und Körperpflege 12 %
Fachberatung:  
• Umweltmedizin   4 %
• Wohnhygiene   2 %
• Altlasten   1 %
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➢ Trinkwasserordnung TrinkwV 2001 vom 21.5.2001
(in Kraft ab 1.1.2003)

➢ Vollzugshinweise StMGEV vom 15.10.2002: 

… folgt nicht die Pflicht des Unternehmers zur 
Probenahme an privaten Zapfstellen ...

… Hausinstallationen (§3 Nr. 2 Buchst. c), aus denen Wasser 
für die Öffentlichkeit bereit gestellt wird, werden von den 
Gesundheitsämtern nur im Rahmen eines stichprobenartigen 
Überwachungsprogramms kontrolliert und zwar unter 
Berücksichtigung einer Risikoanalyse der in Betracht 
kommenden Einrichtungen (§19 Abs. 7),
für das das LGL Kriterien erarbeitet ... 

➢ Setzung von Prioritäten beim Vollzug der TrinkwV

Rückblick
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Wann wird das RGU-HU-UHM tätig (1)?

• aufgrund Ergebnisse eigener, regelmäßiger 
Kontrolltätigkeiten (bspws. Überprüfung von 
Eigenwasserversorgern, Trinkwasserhygiene 
auf Massenveranstaltungen und Volksfesten);

• im Rahmen von Ermittlungen zur Ursache von 
trinkwasserinduzierten Infektionskrankheiten 
(insb. Legionellose).

Erfahrungsbericht zur Überwachung 
der TW-Hygiene gem. TrinkwV 2001
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Erfahrungsbericht zur Überwachung 
der TW-Hygiene gem. TrinkwV 2001

Wann wird das RGU-HU-UHM tätig (2)?

• bei Anfragen/Meldungen (auch gemäß § 13) 
von Wohnungsunternehmen, Hauseigentümern, 
Hausverwaltungen, Fachbetrieben, städtischen 
Dienststellen, Bürgern und Betriebsärzten;

• aufgrund von Ergebnissen aus eigenen Unter-
suchungen im Bereich „Abgabe von Wasser an 
die Öffentlichkeit“;
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➢ Stufe 1: (mit „Risikoklientel“) Krankenhäuser, Alten- 
und Altenpflegeheime,Kinderbetreuungs-
einrichtungen, Behindertenheime
(München: ca. 1.000 Einrichtungen)
- routinemäßige Kontrollen, u.a. vor-Ort HI-Begehung 
mit TW-Probenahme 

➢ Stufe 2: sonstige öffentl. Einrichtungen, u.a. 
Gemeinschaftsunterkünfte, Hotels, Gastronomie,....
(München: ca. 7.500 Einrichtungen) 
- anlaßbezogene Überwachung

➢ Stufe ?: private Einrichtungen 
(München: ca. 50.000 Mehrfamilienhäuser)
- Kontrollen im Rahmen von Legionellenermittlung
- anlaßbezogene Überwachung (in Breite und Tiefe ?)
- Überwachung der Untersuchungspflicht (??)
- Verwaltung der eingehenden Anzeigen (???)

➢ TrinkwV, UBA, DVGW,... geben keine Prioritäten

Prioritäten
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Anzahl der überwachten EinrichtungenArt der Einrichtung Anzahl

Zentrale Trinkwasserversorgungsanlage 1

Gewerbliche Großbrunnenanlagen 8

Eigenwasserversorger/Gärtnereibrunnenanlagen 45

Krankenhäuser 75

Senioren-/Seniorenpflegeheime 67

Gemeinschaftsunterkünfte 48

Behinderten-/REHA-Einrichungen 51

Kinderbetreuungsstätten (auch Baureferat der 
LHM)

757

Sportanlagen/Schulen/Hochschulen (auch 
Baureferat der LHM)

975

Hotel-/Beherbergungsbetriebe (im Einzelfall) 1.250

„Private“ Trinkwasserinstallationen >10000
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Übersicht über TW-Untersuchungen durch 
RGU-HU-UHM in öffentl. Einrichtungen

Einrichtung N= Keine 
Leg. %

Mittlere 
Leg. %

Hohe 
Leg. %

Extrem 
hohe L.

Mikrobio
in %

Schwer
met.%

Klinik 75 40 22 29 9 28 15

Altenheim 49 70 22 4 4 n.u. n.u.

Kinderheim 12 50 33 8 8 0 8

Behindertenheim 56 71 23 5 0 4 0

Gemeinschafts
unterk. städt. 20 90 0 5 5 0 0

GU nicht-städt. 19 95 5 0 0 0 0

Städt. Turnhallen 57 56 28 14 1 n.u. n.u.
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Allgemeine Feststellungen (1)

 Legionellenkonzentrationen im Stagnationswasser errei-
chen oft mehr als das 10-fache der Fließwassergehalte.

 Eine sog. „Legionellenschaltung“ oder punktuell wirkende 
Aufbereitungsanlagen schützen nicht vor einer Verkei-
mung (Einfluss der Betriebsbedingungen)

 Wenig genutzte oder „zweckentfremdete“ Funktionsbe-
reiche wie z. B. physikalische Therapieeinrichtungen und 
„Stations-Lager-Bäder“ bilden häufig ein Legionellenreser-
voir (erhöhte Stagnation).

 Chirurgisch/orthopädische Kliniken sind möglicherweise 
besonders durch Legionellen gefährdet (geringe Warm-
wasserabnahme in Duschbereichen)
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Allgemeine Feststellungen (2)

 In „nassen“ Löschwasserleitungen wurden Pseudomona-
den nachgewiesen; mit wenigen Ausnahmen nicht jedoch 
typischerweise im übrigen Kaltwassersystem.

 Schwermetallverunreinigungen beschränken sich auf er-
höhte Nickel- und Bleigehalte, die auf die Armaturen, Lote 
und/oder auf den Einsatz von Edelstahlleitungen zurück-
zuführen sind 

 Es ist kein signifikanter Zusammenhang zwischen Baujahr 
bzw. Zeitpunkt der Renovierung und auffälligen Befunden 
herzustellen gewesen.
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Fazit  (1/2)

 In trinkwasserhygienischer Sicht stellen die Legionellen 
das Hauptproblem in den überprüften Einrichtungen dar.

 Die Beurteilung der bei einer Legionellenkontamination 
erforderlichen Folge-/Sanierungsmaßnahmen setzen 
spezielle technische Fachkenntnisse (Techniker) voraus 
und bedingen zudem einen zusätzlichen Verwaltungs- 
und Kostenaufwand. 

 Kliniken: Die Überprüfung der TW-Hausinstallation 
stärkt das „klinikeigene Interesse“ an der 
Trinkwasserhygiene und unterstützt die örtlichen 
Hygienekräfte.

 Die Ergebnisse der Untersuchungen bestätigen die Not-
wendigkeit der Überprüfung zum Schutz der Nutzer
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Fazit (2/2): Wichtigste Elemente der 
Legionellenprophylaxe
 Beachtung und Kontrolle (!) der erforderlichen 
Warmwassertemperaturen (60°C am Auslauf des „Boilers“, 
55°C an den Zapfstellen bzw. der Zirkulation).

Minimierung der Stagnation, Sicherstellung einer regel-
mäßigen Wasserabnahme und Zapfstellenspülung

Regelmäßige Wartung der Trinkwasserhausinstallation

Veranlassung regelmäßiger Untersuchung der TW- 
Hausinstallation auf Legionellen (jährliche Überprüfung)

Einsatz endständiger Filter (soweit erforderlich z. B. in  
Hochrisikobereichen von Kliniken) oder Verzicht auf die 
Nutzung von Trinkwasser als einzig wirksame 
Sofortmaßnahmen. 
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➢ Neu: technischer Maßnahmenwert für Legionellen
➢ Neu: Anzeige- Untersuchungspflicht auch im nicht- 

öffentlichen/gewerblich/vermieteten Einrichtungen
➢ StMUG: „unverhältnismäßige Ausweitung an 

Bürokratie kritisiert“, will auf „Abbau unnötiger 
Bürokratie“ hinwirken. 

➢ RGU: Darstellung der (vorgesehenen) Umsetzung der 
novellierten TrinkwV im Münchner Stadtrat
Begründung einer moderaten Personalmehrung 
(Erstellung einer Beschlussvorlage für Stadtrat 2012)

➢ Vollzug der TrinkwV und and. Dienstaufgaben (65 %!) 
im Rahmen der personellen Möglichkeiten und
in Hinblick auf gesundheitliches Gefährdungspotential 
(Risikoanalyse, Prioritätensetzung)

November 2011: erste TrinkwV-
Änderungsverordnung
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Schätzung zur Mehrung des Vollzugsauf-
wandes für das Stadtgebiet München

seit 11/2011: Untersuchungspflicht 
nach § 14 Abs. 3 für Großanlagen
zur Trinkwassererwärmung
➢ ca. 135.000 Wohngebäude, 
➢ ca. 50.000 Mehrfamilienhäuser mit

zentraler Warmwasserversorgung,

 ca. 35.000 Großanlagen zur Trinkwassererwärmung,

➢ Erfahrungsgemäß sind in ca. 30 % der Anlagen Über-
schreitung des techn. Maßnahmenwertes  zu erwarten

 ca. 10.000 auffällige Warmwasserinstallationen
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Wie weit geht der Beratungsumfang der Gesundheits-
ämter im Regelfall  (lt. FAQ, StMUG)?

„Antworten zu Fragen der korrekten technischen Installation einer 
Trinkwasserinstallation einschließlich der Probenahmestellen 
gemäß den Regeln der Technik und insbesondere dem DVGW-
Arbeitsblatt W 551 sind durch den Betreiber von 
Sanitärfachbetrieben oder einschlägigen Ingenieurbüros 
einzuholen. Dies ist nicht Aufgabe der Gesundheitsämter.“

„Antworten zu Fragen der korrekten und repräsentativen 
Probenahme bei Trinkwasserinstallationsanlagen sind durch den 
Betreiber von den anerkannten Laboren und ggf. von 
Sanitärfachleuten einzuholen. Dies ist ebenfalls nicht Aufgabe 
der Gesundheitsämter.“

„Die Beauftragung eines qualifizierten Probenehmers ist Teil der 
Anerkennungsvoraussetzung für Labore. Die Labore sind für die 
korrekte Probenahme gegenüber dem Betreiber (Auftraggeber) 
verantwortlich. 
Messergebnisse von anerkannten Laboren sind im Regelfall vom 
Gesundheitsamt ohne Nachprüfung anzuerkennen.“ 
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Trinkwasserlabore 
Auszug aus LGL-Liste:

- nach PLZ sortiert

- Niederlassung im Nah-/S-Bahn-
Bereich

- ohne LGL (nur für ÖGD)
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Anforderungen RGU 

     Orientierende Legionellen-
untersuchung 

Befund <= 100 Leg./100 ml 
keine Befund-Übermittlung 
an das RGU

Befunde > 100 Leg. / 100 ml
Befundübermittlung an das RGU
mit Hilfe des linksstehenden 
Formulars.
  
Bezug über 

www.muenchen.de/trinkwasser
(Downloadbereich)

http://www.muenchen.de/trinkwasser
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Anforderungen RGU

      Mikrobiologische und/oder
 chemische Untersuchung 

Unauffällige Befunde
keine Übermittlung an das RGU

Auffällige Befunde 
Der Untersuchungsbefund sowie 
die Befunde der entsprechenden 
Nachuntersuchungen sind nach 
§ 16 TrinkwV 2001 dem RGU mit 
Hilfe des linksstehenden Formulars 
anzuzeigen.
  
Bezug über 

www.muenchen.de/trinkwasser
(Downloadbereich)

http://www.muenchen.de/trinkwasser
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       Geplant – elektronische
Meldeformulare

Eingabe am PC in eine Formular-
vorlage analog den „Papier-
Formularen“. 
Online-Übermittlung des  Datensatzes 
an das RGU
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Weitreichende Handlungsverpflichtung des Unternehmers oder 
sonstigen Inhabers der Trinkwasserinstallation ohne Aufforderung 
durch das Gesundheitsamt.

        Besondere Anzeige- und Handlungspflichten
nach § 16 Abs. 7 TrinkwV 2001
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Checklisten - Maßnahmen bei Legionellen 
(mittel, hoch, extrem hoch) in der TW-Inst.
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    Allgemeine 
Legionelleninformation

www.muenchen.de/trinkwasser

Viele weitere Informationen unter 

www.muenchen.de/trinkwasser

http://www.muenchen.de/trinkwasser
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    Informationsangebot 
des RGU zum 
Thema Trinkwasser

www.muenchen.de/trinkwasser

http://www.muenchen.de/trinkwasser


Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit !
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